

ÖSHZ VON …………………………………………  PROVINZ ………………………………

RESOLUTION – LfA-SANKTIONEN
In Erwägung, dass die Sozial- und Wirtschaftskrise insbesondere zur Folge hat, dass die Anzahl der Personen steigt, die sich an die ÖSHZ wenden, darunter eine steigende Anzahl Arbeitsloser, die durch das Landesamt für Arbeitsbeschaffung vom Bezug des Arbeitslosengeldes suspendiert oder ausgeschlossen wurden;

In Erwägung, dass wir eine Senkung des Arbeitsplatzangebotes feststellen  und dass dieser Kontext den Institutionen zur Arbeitsvermittlung nicht erlaubt, ausreichende Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt anzubieten;

In Erwägung, dass der Begleitplan für Arbeitslose in der aktuellen Krisensituation verbessert werden muss, um eine ständig steigende Anzahl von Ausschlüssen zu vermeiden;

In Erwägung, dass diese Ausschlüsse des LfA dazu führen, dass in 38% der Fälle eine Hilfeleistung durch das ÖSHZ geschieht. Für diese Übernahme fehlt es den ÖSHZ aber an finanziellen und personellen Mitteln;

In Erwägung, dass diese Verschiebung der Belastung vom Föderalstaat zu den ÖSHZ deren Haushalte (und somit die der jeweiligen Gemeinden) belastet und somit deren allgemeine Politik in eine prekäre Lage bringt; 

In Erwägung, dass die ÖSHZ im Falle  zeitweiliger Suspendierungen, selbst wenn diese legitim und begründet sind, nicht Möglichkeit haben, über einen so kurzen Zeitraum eine echte soziale Begleitung zu gewährleisten und dass die Suspendierung/Sanktion dadurch quasi keinen pädagogischen Effekt auf die suspendierte Person erzielt;

fordert der Sozialhilferat des ÖSHZ von ………………………………………...:

· die Föderalregierung auf, ihren Begleitplan für Arbeitslose zu überarbeiten und, in Erwartung struktureller Lösungen, Finanzierungen für sämtliche Personen vorzusehen, die sich derzeit in der Obhut der ÖSHZ befinden. Für die Zukunft soll die Regierung das System der Sanktionen/Suspendierungen neu überdenken, damit keine Verschiebung der Belastung mehr zu Lasten der ÖSHZ geschehen. Insofern Sanktionen erforderlich sind,  sollen diese auf Ebene des LfA behandelt werden (mit Ausnahme der definitiven Sanktionen insofern diese begründet sind);

· die Regionalregierung auf, den Begleitplan für Arbeitslose qualitativ zu bewerten im Rahmen der Aufgaben des Arbeitsamts (Forem), und dies im Hinblick auf eine qualitative individuelle Begleitung;

· Des Weiteren soll eine Interministerielle Konferenz in kürzester Frist organisiert werden, um sämtliche betroffenen Minister an einen Tisch zu bringen.

Für das ÖSHZ von ………………………
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